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Zur Lage der Krankenkassen.
Von F. Ok

Etwa
Anfang dea Jahres 1924 stellte das

Reichsarbeitsministerium für die Beitrags-
bemessung der Krankenkassen die Forderung
auf, den Beitragsfufi, der damals unter der

Nachwirkung der Inflation noch reichlich hoch

war, im allgemeinen durchschnittlich auf etwa

r» v. H. xu begrenzen. Alan geht kaum fehl,

wenn man annimmt, dafi das Reichsarbeits¬

ministerium hierbei einem Druck der Unter«

nehmer folgte, die unter der festen Währung
f ie Beiträge zur Sozialversicherung auf einmal

«is ein<- Last empfanden, von der sie unter der

1 iflation nichts gespürt hatten. Daü eine Bei-

i *agss< nkung nötig- war, ist nicht zu leugnen,
wurde auch von den Krankenkassen anerkannt.

Nach dem Jahrbuch dtr Krankenversicherung
I 24 hatte am 1. Januar 1924 der größte Teil

der Krankenkassen noch einen Beitragsfufi von

6 bis S v. H., während sich am Ende desselben

J ihres di»* meisten Kassen schon auf einen Bei¬

tragsfufi von 4 bis 6 v. H. umgestellt hatten.

Allerdings fehlte es schon damals nicht an

Stimmen, die vor einem allzu rasdien Abbau

d r Kassenbeiträge warnten. Sie haben — leider

- recht behalten mit ihren Kassandrarufen.

Eine schnell verwelkte Blüte, die keine Frucht

gebracht hat, war jene scheinbar günstige
]• nanzlage der Kassen. Wem heute die Aus¬

schnitte der Tagespresse auf den Tisch flattern,
der findet ständig Notschreie der Kassen vor.

Die Beiträge werden erhöht, die Leistungen ab¬

gebaut Liin Beitragsfufi von 7 v. HL, vor

Jahresfrist eine unwahrscheinliche Seltenheit,
droht demnächst zur Regel zu werden. Wir

nnen leider mit genauen Angaben noch nicht

dienen, die Statistiken werden noch eine Zeit-

g auf sich warten lassen. Anhaltspunkt« gibt
uns jedoch die Statistik über den Krank«

stand, die allmonatlich in der „Deutsehen Kran¬

kenkasse44 veröffentlicht wird. Von den 129

ssen, die an der Statistik fo t< iligt sind, ver-

- Kneten am 1. Dezember 1925 einen Bei¬

tragsfufi von
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Die überwiegende Mehrzahl ((>(J) Kassen hat

einen Beitragsfufi von 6 v. H. und höher, nur

30 Kassen blieben unter diesem Satz. In¬

zwischen haben sich die Verhältnisse nicht ge¬
bessert.

Man könnte nun auf die Vermutung kommen,
dab hiernach die Einnahmen der Kassen unire-

heuer sein mühten. Das ist jedoch ein Trug«
schlufi. Die Beitragseinnahme wird bedingt
durch vier Faktoren:

1. die Höhe des Beitragsfufi« s,

2. die Höhe des Grundlohnes,
3. die Zahl der zahlenden Versicherten in

den einzelnen Grundlohnstufen,
4. die Zahlungsfähigkeit der Arbeitgeber.

Erst wenn alle diese vier Punkte günstig zu¬

sammenwirken, ist eine hohe Beitragseinnahme
gewährleistet.

Rein finanztechnisch gesehen ist Punkt 1

zweifellos gunstig (wirtschaftlich natürlich un-

günstig). Anders jedoch die drei anderen
Punkte. Leider stehen auch hier endgültige
Zahlen noch nicht zur Verfügung. Zunächst

zur Höhe des Grundlohnes. Hierfür liegt nui

eine Aufstellung der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Dresden über di" Löhne ihrer Mitglieder
nach dem Stande vom 1. Oktober 1925 vor,

die hier nur in einigen Zahlen wied< i • ben

wird. Dir Kc zahlte on diesem Tage 121 283

Arbeiter (ohne Hausgehilfen und im Gast¬

wirtsgewerbe Beschäftigte). Ueber die Hälfte

dieser Arbeiter, nämlich 62 811, bezogen
Wochen löhne unter >(1 Rmk., also Löhne,
die kaum oder gar nicht das Existenzminimum

erreichen. Von den 16067 Hausgehilfen,
die versichert waren, bez< i 15810 wenij
als 125 Rn.k. mon.it lieh. Schlimmer noch



als bei den gewerblichen Arbeitern sind die

Verhältnisse beim Bureaupersonal. Es

waren versichert 25 213 Bin eauan<> "stellte.

15 571 davon hatten ein Monatseinkommen

Unter 125 Rmk. Das sind, an den heutigen Ver¬

haltnissen gemessen, außerordentlich niedrige

Einkommen, die entsprechende Minderein¬

nahmen der Kasse im Gefolge haben. Mag

man auch die Verhältnisse der Allgemeinen

Ortskrankenkasse Dresden nicht kritiklos auf

andere Kassen übertragen können, wesentlich

anders wird es in anderen Orten nicht sein.

Wie steht es nun mit der Zahl der zahlenden

Mitglieder in den einzelnen Lohnstufen? Hier

brauche ich nur an die Erwerbslosenziffer zu

erinnern, die täglich steigt. Ein großer Teil der

Erwerbslosen geht den Kassen überhaupt ver¬

loren, d» r andere, von den Gemeinden ver¬

sicherte, wandert in die unteren Lohnstufen ab.

Damit wird absolut die Zahl der zahlenden

Versicherten ohne weiteres vermindert. Aber

auch innerhalb des Versicheitenbestnndes geht

die Zahl der Zahlenden durch die Erhöhung

des Krankenstandes zurück. Nach den Monats¬

statistiken der „Deutschen Krankenkasse" be¬

trug der Krankenstand:

. ,
n.ün.ilu h weiblich zusammen

Jllhr Pro/. Proz. Proz.

1918 V>» 3,98 4.12

1919 .... XÜ 3,61 3,39

1920 2 91 5,73 3,30

1921 3,09 3,99 3,51

1922 2 97 3,78 5,35

1923 2.19 274 2,45

1921 3,54 3,54 3 54

Im Jahre 1()25 hat sich das Ergebnis wesent¬

lich verschlechtert. Das letzte Halbjahr zeigte

folgende Ziffern:

\ionat
minntii h weiblich zusammen

Proz. Pros. Proz.

I.Jul . . .
3.37 4,24 3,78

1. August ,
. . 3,80 164 4.22

1. September . . 331 4,54 4 06

1 Oktober . . .
3 75 1,1)3 5 85

I. November . .
3.87 3 99 3,95

I.Dezember . 4,45 4,73 4^59

Das sind ganz erhebliche V* Umänderungen
des Bestandes an zahlenden Mitgliedern, die

noch dazu weit über d< n Nullpunkt hinaus¬

schlagen, als sie die Kassen als Arbeitsunfähige
in Anspruch nehmen. Zwei Laktoren, die der¬

art zusamm< nwirken, /-igen natürlich ihren

Einfluß auf den Kassenstand.

Als viertel Punkt von wesentlichem Einfluß

»mmt nun die Zahlungsfähigkeit der Arbeit«
ber. Pünktliche Zahlung der Kassenbeiträge

d -rch die Arbeitgeber kann allerdings die un-

nstige Wirkung der beiden vorgenannten
Paktoren nicht bessern oder diese Wirkung
aufheben. Unpünktliche Zahlung dagegen kann

west ntlich verschlimmern. Dafi aber in

einer Zeit der Kreditnot, wie der heutigen, auf

pünktliche Zahlung nicht zu rechnen ist, weiß

schon der jüngste Lehrling. Der Arbeitgeber

ist vielfach froh, daß er om Lohntage die

Nettolöhne zusammen hat. Die öffentlichen

Abgaben müssen warten. Das Bewußtsein da¬

für, daß der überwiegende Teil der Kassen¬

beiträge von den Versicherten als Lohnanteil

aufgebracht wird, daß also die Nichtabführung

wenigstens dieses Teiles an die Krankenkassen

eine Zwangsanleihe des Arbeitgebers bei der

Kasse und seinen Arbeitern darstellt, scheint

oft vollständig entschwunden. Natürlich können

die Kassen die Beiträge zwangsweise beitreiben,

wenigstens nach dem Gesetz. Aber selbst dies

Mittel versagt jetzt meist. Manche Kassen

gleichen Warenlagern, so viel Pfandgut haben

sie aufzustapeln, ohne damit irgend etwas ge¬

wonnen zu haben. Denn der Erfolg einer

Zwangsversteigerung ist immer sehr ungewiß.

Außerdem aber scheuen die Kassen vor diesem

letzten Mittel meist zurück. Ist doch eine

Zwangsvollstreckung oft das Signal für die

übrigen Gläubiger des Arbeitgebers, nun auch

ihrerseits mit gleichen Mitteln vorzugehen. Das

Ende ist dann der Konkurs, der wieder viele

KassenmitgÜeder brotlos macht und die Lasten

der Kasse vermehrt. Ehe eine Kasse diese

Folgen auf sich nimmt, versucht sie es schon

lieber mit Stundungen, die ihr doch möglicher¬

weise ihre Forderungen sichern, wenn auch das

Geld später hereinkommt.

Von den vier Faktoren, die auf die Kassen¬

einnahmen Einfluß haben, wirken also gegen¬

wärtig die drei wichtigsten im ungünstigen

Sinne. Auch das wäre noch nicht für die

Kassenlage entscheidend, wenn andererseits die

Ausgaben entsprechend sinken würden. Be¬

kanntlich ist aber gerade das Umgekehrte der

Fall, eine Tatsache, die hier nicht weiter belegt

werden braucht.

Bleibt die Frage, was nun zu tun ist. Von

Kassenseite leider nur selir wenig. Es können

bei manchen Kassen sicher noch einige Spar¬
maßnahmen durchgeführt werden. Auch die

Gläubiger der Kassen werden bei ihren Forde¬

rungen nachgeben müssen, ebenso wie die Ver¬

sicherten damit rechnen müssen, daß gewisse

Leistungsverminderungen werden Platz greifen

müssen. Die G( fahren eines Leistungsabbaues
sind bekannt. All dies wird aber die Lage der

Kassen nicht bessern können. Wenn es genügt,

die drohende Zahlungseinstellung /u ver¬

meiden, dann darf man zufrieden sein. Das ist

natürlich ein schlechter Trost. Notwendig ist

es jedoch, sich über die Lage der Kassen keiner

Täuschung hinzugaben. Vielleicht tragen diese

Zeilen dazu bei, den wahren Stand der Kassen

etwas zu erläutern.



Errichtung und Schließung von Betriebs- und Innungs¬
krankenkassen, die soziale Belastung und die

Aufsichtsbehörden.
Von B. Geist

Die
Errichtung, Vereinigung und Schließung

von Betriebs- und Innungskrankenkassen

und die dabei in Frage kommenden Voraussetzun¬

gen und Rechtsfolgen regeln die §§ 245 bis 305

RVO. Es soll im einzelnen nicht näher auf die

Im Stimmungen eingegangen werden, sondern

insbesondere das Verhalten der Aufsichtsbehör¬

den bei Errichtung und Schließung der Kassen

besprochen werden.

Während der letzten Monate setzte das Be¬

streben in erhöhtem Maße ein, Betriebs- beson-

dcrs aber Innungskrankenkassen zu errichten.

I) m Separatismus in der Krankenversicherung

entgegenzuwirken, ist nicht nur Aufgabe der

Ortskrankenkassen und der Gewerkschaften,

sondern in erhöhtem Maße sollen die Aufsichts¬

behörden ihr Augenmerk der Zersplitterung

innerhalb der Krankenversicherung zuwenden,

denn mit der Abbröckelung kleiner Teile von

großen Gebilden muß eine allmähliche Zer¬

setzung folgen, wenn nicht zur rechten Zeit

gebremst wird. Welche Gründe veranlassen

nen bestimmte Winschaftsgruppen, solche Be¬

strebungen zu fördern. In erster Linie wird dic

hohe soziale Belastung der Wirtschaft, die für

die Krankenversicherung von den Ortskranken¬

kassen ausgehen soll, als Grund angegeben.

Diese Begründung kann aber nur auf denjenigen
EHdrurk machen, der die Verhältnisse von

außen kennt, von dem inneren Wesen und

Wirken der Krankenkassen jedoch nur wenig

weifi. Um die hohe Belastung der Wirtschaft

durch Sozialbeiträge ist ein Streit entstanden,

der zum Teil Formen angenommen hat, die

über das hinausgehen, was eine sachliche Be¬

urteilung der Frage erfordert. An der Hand

von umfangreichem Zahlenmaterial wird zu be¬

weisen versucht, in welcher Hohe die deutsche

Wirtschaft Lasten zur Sozialversicherung zu

tragen hat und welche Maßnahmen eine Minde¬

rung der Belastung bringen könnten. Hat die

Krankenversicherung nun tatsächlich zur Folge,

dafi sie zu teuer ist, und deshalb in bezug auf

die Leistungen, die ja von den Einnahmen ab¬

hängig sind, abgebaut werden müßte? Ein kur¬

zer Rückblick auf die Entwicklung der Ki unken-

Versicherung läßt diese Frage erst richtig b %~

urt» ihn. Wer hätte vor einem halben Jahr¬

hundert erkannt, daß nicht nur der einzelne,
sondern die Allgemeinheit haftbar und sitt¬

lich verpflichtet ist, den schwächerer

gefährdeten Teil der Volksgenossen zu schützen

und daß der Gesunde dem Kranken helfen

muß? Die neue Wirtschaftsgt staliung hat mit

innerer Notwendigkeit Gegen wii kungen im so¬

zialen Leben hervorgerufen. Der Wegfall

Vollst.

h ard t, Berlin.

engerer menschlicher Beziehungen, wie sie z. B.

das Zunftwesen früher mit sich brachte, mußte

einen Ausgleich finden. Die sozialen Maß¬

nahmen, die mit der Einführung der Kranken-,
Alters- und Invaliditätsversicherung, Unfallfür¬

sorge und mit der Erwerbslosenversicherung
eine bestimmte Lösung der Beziehungen so¬

zialer Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer gefunden haben, sind keine Rege¬
lungen, die nur für einen Teil der Bevölkerung

große Bedeutung haben und nur einseitige Be¬

lastung bestimmter Volkskreise nach sich

ziehen. Die Sozialversicherung ist ein Stück

Volksgut. Gewiß ist unbestritten, daß die so¬

ziale Gesetzgebung den Beteiligten Lasten auf¬

erlegt. Auf der anderen Seite muß aber her¬

vorgehoben werden, daß die sozialen Lasten für

Arbeitgeber und Arbeitnehmer ebenfalls Kapital
bedeuten, das von stündigem Wert ist. Ist die

sittliche Pflicht gegenseitiger Hilfeleistung an¬

erkannt, so entsteht die weitere Frage, wie eine

Minderung der Krankenversicherungsbeiträge

erfolgen kann. Zumindest ist hierfür Voraus¬

setzung, daß in erster Linie für kbinere Inter¬

essen bestimmter Gruppen kein Raum mehr ist.

Was die Wirtschaft durch Zusammenschluß

von einzelnen Wirtschaftsgruppen zu schaffen

sucht, um den inneren Wert der Unternehmun¬

gen zu stärken und sie nach außen hin macht¬

voller wirken zu lassen, gilt auch für die Kran¬

kenkassen. Rücksicht auf kleine Gruppen
nehmen die Wirtschaftskonzerne nicht mehr.

Der Kleinbetrieb repariert nur noch, als kon¬

kurrierender Faktor gegenüber dem Großunter¬

nehmen hat er kaum noch Wirkung. In der

Sozialversicherung ist das Verhältnis kein an¬

deres. In Deutschland gibt es noch über 8600

Krankenkassen, davon sind etwa 4600 Betriebs¬

und fast 900 Innungskrankenkassen. Diese 5500

Kassen umfassen jedoch nur etwa 20 Proz. aller

Versicherten, auf eine Kasse würden im Durch¬

schnitt 800 Mitglieder entfallen. Trotz der inner¬

halb der Krankenversicherung bestehenden Zer¬

splitterung, die sich vor allem auf die Leistungs-

lähigkeit der Kassen und damit auf die Höhe

der Beiträge auswirken muß, wird der Zer¬

setzung noch kein Einhalt geboten. Innungs¬

krankenkassen mit 50 und weniger, solche mit

12 Mitgliedern, sind erst während der letzten

Wochen errichtet worden. Solchem Treiben

egoistischer Wirt^chaftsgruppen, die bei der¬

artigen Gründungen von Kassen nichts weiter

als eigene Interessen in den Vordergrund

stellen, für die das Wohl ihrer Beschäftigten

eist in zweiter Linie Bedeutung hat, entgegen¬

zuwirken, dazu fehlen die notwendigen Gesetze.
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Wahrend für die Errichtung von Betriebskran-

kenkassen Voraussetzung ist, daß dt rn Betriebe

mindestens 150 versicherungspflichtige Beschäf¬

tigte angehören müssen
;

._

die Errichtung

von Innungskrankenkassen eine Mindestgrenze

nicht festgesetzt. Dem Streben der Innungen,

sich mit ihren Sonderwünschen auch auf dem

Gebiete der Sozialvei Sicherung zu betätigen,

indem sie für ihre Betriebe Innungskassf n er¬

richten, ist deshalb Iür und Tor geöffnet Die

Begründungen, die von den Innungen für die

Errichtung eigener Kassen vorgebracht werden,

igen nur, daß lediglich Interessenpolitik den

Anlaß da/u bildet. Die Wirkungen, die solche

Sonderbestrebungen zur Folge haben, werden

aufier acht gelasse n. Die Aufsichtsbehörden,

die Ober dir* Errichtung dieser Sonderkassen

entscheiden, fördern die*se Zersplitterung da¬

durch, daß su* sieh auf den Mangel der Ge¬

setzesbestimmungen berufen, der für sie ein

Eingreifen hinde-re. Alle Maßnahmen der Orts-

kranM-nkasse-n, alle ihre Begründungen, die die

Errichtung zu verhindern suchen, scheitern an

de*m Verfahren der Aufsichtsbehörden. Und

doch können auch sie* dem entge genwirken. Die

Errichtung von Betriebs- und Innungskranken-

knssrn ist nur möglich, wenn ihre Leistungen

denrn de*r maßgebenden Krankenkasse min¬

destens gleichwertig sind. Hier gilt es für die

Aufsichtsbehörden mit der Prüfung einzusetzen,

ob di? Vorauss( tzungen zur Errichtung über¬

haupt gegeben sind. Es soll nicht bestritten

werden, dafi diese Prüfung nicht leicht ist. Daß

sie aber möglich, wird noch bewiesen werden.

Die Innungen oder Arbeitgeber reichen wohl

bei den Aufsichtsbehörden eine Satzung ein,

die diese Iben Li im- ngen der maßgebenden
Krankenkassen vors ht. Damit ist aber die

Gleichwe rtigkeit k< ine sv ( gs bewiesen. Neben

den Leistungen, die formell festgelegt sind,

kommt noch deren innerer Wert, ihre beson-

dere Bedeutung und Auswirkung für die? Ver¬

sicherten in Betracht Hier müssen besonders

eingehende 1 ststellungen vorgenommen wer¬

den. Wenn Innungskran] enkassen errichtet wer¬

den, bei denen schon dir Mitgliederzahl nach

die Leistungsfähigkeit fraglich ist. wenn Kassen

entstehen, deren monatlh he Einnahme die Ver¬

pflegungskosten fiir * inen Versicherten, der

wahrend des gleichen Zeitraums in einem

Krankenhause untergebracht ist, kaum decken,
s<> mufi gesagt werden, daß die* Aufsichts-

h'hotden nur das formell-rechtliche bei Prü¬

fung der Gleichwertigkeit d« r Leistungen be¬

rücksichtigen und das, was die Folge s<*in muß,
der Zukunft in de n Sclmb legen. Dos Reichs-

arbeitsministerium hat in einer Denkschrift im

Jahre 1920 ausgeführt:

Mit d allgemeinen Wirtschaft und de m
en Gewissen ist elie Sozialversicherung

auf dns innigst! verwachsen und muß sich ihnen

passen, wenn sie lebensfähig bleiben soll,
Die Sozialversicherung kann bei dem heuti

Tiefstand der finanziellen und wirtschaftlichen

Lage Deutschlands in ihrem Wirken nur er¬

halten bleiben, wenn sie möglichst in produk¬

tivem, wirtschaftlichem und insbesondere

schadenverhütendem Sinne und vornehmlich

auch so umgestaltet wird, daß sie trotz der

Knappheit der Geldmittel nichts an ihren

Segnungen verliert."

Treffend ist hier dargelegt, was nottut. Wie

kann die Sozialversicherung produktiv, wirt¬

schaftlich und schadenverhütend wirken, wenn

sich ein Separatismus innerhalb der großen,

notwendigen Einheit immer mehr breitzumachen

sucht und nicht abgestellt wird! Die Folgen

zeigt die Praxis bei Auflösung oder Schließung

von Betriebs- und Innungskrankenkassen. Die

Beiträge einer kleinen Gruppe Versicherter, die

in kleinen, Sonderinteressen dienenden Kassen

eingeschlossen sinei, reichen eben nicht aus,

um die Forderungen zu befriedigen, um über¬

haupt nennenswerte produktive Arbeit zu

leisten. Entweder die Beitrüge werden erhöht,

oder aber die Kassen suchen Anschluß an grö¬

ßere Versicherungsträger. Eine billige Lösung

solcher Zustände! Zeigt sich die Notwendigkeit

der Auflösung oder Schließung einer Betriebs-

krankenkasse, so leitet das Versicherungsamt

das Verfahren von Amts wegen ein. Die Auf¬

sichtsbehörde hat die Anträge auf Auflösung

zu prüfen. Die Frage der Gleichwertigkeit der

Leistungen ist dabei wieder von ausschlag¬

gebender Bedeutung. Und hierbei zeigt sich,

daß die Aufsichtsbehörden die Bestimmungen

über die Gleichwertigkeit anzuwenden und zu

prüfen wissen. Es stellt einen Präzidenzfall in

der Praxis dar, daß sich eine Ortskrankenkasse

gegen die Schließung einer Betriebskranken¬

kasse wandte. Trotzdem diese Kasse grund¬
sätzlich den Standpunkt vertritt, daß die Zer¬

splitterung innerhalb der Krankenversicherung
verhindert werden muß, legte sie gegen die

Auflösung Beschwerde ein. Die Kasse hatte

dazu natürlich alle Ursache. Die Leistungen
der aufzulösenden Betriebskrankenkasse waren

nicht mehr gleichwertig, mit anderen Worten,

ihre Auflösung war nötig, weil sich ihre

Leistungsunfähigkeit erwiesen hatte. Es stan¬

den außerdem Betriebseinschränkungen bevor,

die eine wesentliche Belastung der Kasse zur

Folge haben mußten, da sich die Entlassenen

zumeist krank meldeten. Kurz vor Einstellung
deks Betriebes wurde die Kasse geschlossen, die

Versicherten und Kranken mußten von der

Ortskrankenkasse übernommen werden. Trotz

der von der Ortskrankenkasse gegen die Schlie¬

ßung der Betriebskrankenkasse erhobenen Be¬

schwerde« hat das Versicherungsamt und Ober-

versicherungsamt der Schließung zugestimmt.
Die bei der obei sten Verwaltungsbehörde ein¬

gereichte weitere B< schwerde blie»b erfolglos.
Die Aufsichtsbehörden stützten ihre Beschlüsse

auf den Mangel de r Gleichwertigkeit der Lei¬

stungen, ohne die Sache aber so zu prüfen,
daß die Begründung in dieser Weise überhaupt



ausreichend und überzeugend war. Ohne auf

die Vorschriften des § 274 Nr. 3 RVO. Rück^

sieht zu nehmen und zunächst zu versuchen,

dat. die Leistungen der Betriebskrankenkasse

binnen drei Monaten gleichwertig gemacht

wurden, hielt es die Aufsichtsbehörde noch für

angezeigt, die dringende Schließung anzu¬

ordne n und die Frist von vier Monaten vom

Tage des Beschlusses des Oberversicherungs-

amts ab bis zur Schließung nach § 234 RVO.

nic'it einzuhalten. Bezeichnend ist für diesen

Fall die Begründung der obersten Verwaltungs¬
behörde:

„Das Oberversicherungsarnt hat die Schlie¬

ßung für dringlich gehalten und sich zur

Schließung mit ganz kurzer Frist entschlossen.

Die Ueberzeugung von der Dringlichkeit wird

damit begründet, daß der Zustand allzu hoher

Beiträge und zu geringer Leistungen mit Rück¬

sicht auf die Wirtschaft wie auch auf die Lage

der Arbeitnehmer untragbar sei und sofortige
Abhilfe gebot. Die Auffassung kann nicht be¬

mängelt werden/'

Diese Begründung kann nicht verwundern,

wenn all die Vorgänge zum Vergleich gezogen

werden, in denen die Aufsichtsbehörden die

Errichtung kleiner und kleinster Kassen bil¬

ligen und nichts dagegen unternehmen, um

solches Treiben zu verhindern. Die Orts¬

krankenkassen haben alle Ursache, diesen Zu¬

ständen größte Aufmerksamkeit zuzuwenden

und dringend Aenderung des Gesetzes über

die Errichtung und Schließung von Betriebs¬

und Innungskrankenkessen zu fordern. Wo

bleibt die soziale Gerechtigkeit, wenn auf der

einen Seite, nur um Sonderinteressen bestimm¬

ter Kreise zu fördern, der Zersplitterung kein

Einhalt geboten wird, und auf der anderen

Seite die Ortskrankenkassen immer wieder gut

genug sind, für die Schäden dann einzustehen,
wenn sich die Folgen der Billigung des Ver¬

haltens kleiner Wirtschaftsgruppen und ein¬

zelner Arbeitgeber zeigen. Der Reichstag wird

wohl bald Gelegenheit nehmen müssen, diese

Vorgänge eingehend zu prüfen und im Inter¬

esse einer gesunden Sozialpolitik eine Aende¬

rung des Gesetzes herbeizuführen, damit dem

Separatismus in der Krankenversicherung Ein¬

halt geboten wird.

Das Aktenwesen der Krankenkassen.
Von Arno Salomon, Allgemeine

Ein sehr wichtigen* Faktor in der Geschäfts¬

führung der Krankenkassen ist neben an¬

derem auch eine geordnete Aktenführung. Leider

wird in vielen Kassen diese Einrichtung am

wenigsten beachtet, und doch ist sie äußerst

wichtig. Viel zeitraubende Arbeit und Sucherei

z.B. bei Anfragen über Fälle aus früheren Zf ite n

usw. würde erspart, wenn man auf eine rich¬

tige», den besonderen Verhältnissen der ein¬

zelnen Kassen angepaßte Einteilung zukommen

wollte. Vielfach kann nur der Bearbeiter des

Briefwechsels Schreiben aus früheren Zeiten,
die schnell gebraucht werden, infolge seines

guten Gedächtnisses, finden. Fällt dieser durch

ii gendwelche Zufälle wie Krankheit, Tod usw.

weg, dann steht gewöhnlich der Nachfolger vor

einer ungewissen Materie, die zu bearbeiten er

absolut nicht imstande ist. Es ist deshalb sehr

nnge-bracht, auch in dieser Beziehung die Ge¬

schäftsführung einer Nachprüfung zu unter¬

ziehen.

Ich habe einen Ablegeplan aufgestellt, den

ich nachfolgend unterbreite. Diese Ordnung
würde für mittlere Kassen am zweckmäßigsten
sein.

Die ganze Materie kann man in 5 Teile zer-

.' n:

I. Verwaltungsorgane und ähnliches,
II. Meilpersonen und ähnliche Einrichtungen,
III. Rechnungsführung,
IV. Geschäftsführung,
V. Andere Versicherungsträger.

De weitere Einteilung würde sich danach

folgendermaßen gruppieren:

Ortskrankenkasse Frankenberg Sa.

(Des besseren Verständnisses halber führe ich

die etwa in Frage kommenden Aktenbezeich¬

nungen mit an.)

I. Verwaltungsorflane

<__>

-§ Qruppe
9m

c

Aktenbezeichnung:
Lfd.

Akt-Nr.

A Vorstand

Ausschuß

B Personal

Vorstandssitzungen

Vorstandsmitglieder

Abordnungen betr.

Platz freilassen für

Ausschuß Vertreter wähl

Niederschriften von Ausschuß¬

sitzungen

Platz freilassen für

1

2

3

4-8

9

10

11-14

Personalakten von Schulze,

Oswald 15

Personalakten von Lehmann,

Oskar 16

Personalakten von Müller,

Emil 17

Platz freilassen fiir 1*

Dienstordnung der Ange¬

heilten

Anstellung von Angestellte«
Unfall Versicherung der An¬

gestellten

Besoldung der Angestellten

Einkommen Steuer de: An ge¬

llten

RuI i gehaltskasse
Platz freilassen für

28

29

31

34-3S
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II. Heilpersonen und ahn). Einrichtungen IV. Geschäftsführung

I
PPC Akten! .hnung

Ltd.

\kt.-Nr,

Ü Aerzte

Zahnarzte

Dentisten

L Apotheker

Hebammen

•iker

Krankenhaus

Berataags-
itellen:

^>and-

material

te

HiesiffC Acrzte

rein der Y inte

tarnt betr.

Rata freilassen für

brifWerkehr mit Zahnärzten

Platt freilassen für

thriftverkehr mil 1> ten

Platz freilassen für

Schriftverkehr mit und wegea

Apotheh
Rata freilassen für

Schriftverkehr mit Hebammen

1 .uz freilassen für

Schriftverkehr mil Optikern

Platt freilassen füi

\ erpflegungssitzc
Krankenhaasbehandlnng der

Mitglieder
Platt frei I für

-.i...
¦

ia- nad Matterpflege
Oeschlechtskraakc

Schwindsucht

Hj gii i e-Muaemn

Platt freilassen für

Neilmittelselbst abgäbe betr.

Platt freilassen Mr

39

40

41

42

43-48

49

50-51

52

S3

M

55-56

57

N

59

60-61

62

63

M—66

67

II

(fl

70

71-74

75

-79

III. Rechnungsführung

«#

=

Qruppe Aktenbezciehnuru
Lfd.

\kt. Nr.

G Vermögen

Lrstattungen

H tversor-

gnag

Strafen ;: dg

-

;

Allgemeines:

!\r».iverkehr Wegen Verm.-

\ ilage £0

othek Schulze betr, 81

l' ati freilassen für 52—84

tattnng von Wochenhilfe 85

von Familien«

Wochenl fe 86

Lr von V. ochenfflr-
bl

I ingang von Unfallanzeigen
u. Erstattung v 1 eistangen &fl

fremde

Kassen N9

I erweisung t fremden

en H

t betr. 91

:tz freilassen flr 92—95

meine Akten über RV. 96

Leistungen fur

Kassenmitglieder 97

Erstattung \ m Leistungen für

te • II

Platt frei 4 99--103

Str fanzeigen 104

trafen 105

ren i°o

Xu - en 107

P t/ freilassen fiir 108-IM

Beitn Eahlu tr. 113

ne AI iM

.tz frei* •

ir 115- III

S :hriftvtrk< br wei Rech«
nungsfflhrui 1 ]7

te lls

abschl 1 19

cheel > betr. 120

P atz fn ien flr 121 ]2<

I
Gruppe

O

Aktenbezeichnung
Ltd

Akt Nr.

K Abmietung Schriftverkehr mit Vermietung

des Kassenlokals u. Dienst¬

wohnung

Platt freilassen für

Gebrauchs- Verzeichnis der Gebrauchs¬

gegenstände gegenstände und Schrift¬

verkehr wegen Erwerbung

und Veräußerung derselben

Platz freilassen für

Verträge Gültige Originalverträge

Versicherungen Versicherung gegen Feuer

Versicherung gegen Einbruch

Platz freilassen für

123

129—130

L Kassensatzung:

M Verlande

Lfd. Streitfälle

Satgaagslndcrnagen
Grundlohn ander ungen

leistungen

Krankenordnung

v. ochcahilfe betr.

Verordnungen des Versiche¬

rungs- und Oberversiche¬

rungsamts

Beihilfen zu künstlichen Ge¬

bissen

Platz fre.lassen für

Hauptverband

Landesverband

Chemnitzer Verband

Platz freilassen für

Müllers (Wochenhilfe)
Schulze (Krankengeld)

Platz freilassen für

N Allgemeines freiwilligen

andere Be-

Anfnahme von

Mitgliedern

Formulare und

Stellungen

Verwaltungsrundschreiben
Feststellung ron Natural« und

Sachbezogen
Ortslöhne betr.

Mitgliedernachweisungen

Offerten

Formulare

Allgemeiner Schriftverkehr

Platz freilassen für

131

122-113

134

135

13^

137—1^8

139

140

141

142

143

144

145

146-153

154

155

156

157-158

159

160

161-220

221

211

223

224

225

226

227

228

229

230-240

V. Andere Versicherungsträger

Gruppe Aktenbezeichnung
Lfd

Akt-Nr.

O Invalideaver¬

sicherung

Angestellten

-rung

Feststellung der Versiche-

rnngspflicht
Ausgabe von Ouittungskarten
Heilverfahren der Invaliden-

\ ersicherung

AIIj eS

\ gemeiner Schriftverkehr mit

Ar/t

241

242

243

244

245

Es ist zunächst ein Aktenverzeichnis in vor¬

liegender Form anzulegen. Zwischen jeder
Gruppe laßt man beliebig- einige Nummern für

spätei anzulegende Akten frei.

Auf die vordere Innenseite des Verzeichnis-

Umschlages schreibt man, um eine sofortige
Uebersicht gewinnen zu können, folgendes auf:



Aktenverteilungsübersicht

Akten-
»»

T3 Abteilung Gruppe i-um-
9m

C mer

A I. Verwaltungsorgane Vorstand 1— 8

Ausschuß 9-14

B Personal (Personal-

akten) 15— 27

C Personal (sonstige
Akten) 28- 38

!> IL Heilpersonen u. ä. Aerzte 3*- 43

Zahnarzte 49- 51

Dentisten 52- 53

E Apotheker 54- 56

Hebammen 57- 58

Optiker 59- 61

Krankenhaus 62- 66

F Deratangssteilen 67- 74

Verbandsmaterial 75- 79

ü III. Rechnungsführung Vermögen KO- 84

Erstattungen 85- 95

H Reichsversorgung 96-103

Strafen und dgl. 104-112

Erwerbslosenfürsorge 113-116

Allgemeines 117— '27

K IV. Geschäftsführung Abmietung 128-130

i
Gebraechsgtgea stünde lil-133

Verträge 134

Versicherungen 135-138

L Kaaaesaatsaaa 139 153

M Verbände 154-158

Laufende Streitfälle 159- 220

N Allgemeines 221-24U

o \
. Andere Versiche-

mngstrtgei Invalidenversicherung 1 :4I—245

Auf die Ordner und Schnellhefter bringt man

selbstverständlich diese Aufschriften, wie oben

angeführt, ebenfalls an.

Das Ablegen der Akten in das Archiv wird

am zweckmäßigsten so gehandhabt, daß man

die Schriftstücke in sogenannte Ablegemappen
einheftet und die Aktennummer des betreffen¬

den Aktenstückes aufschreibt. Es ist dadurch

die Möglichkeit gegeben, die Schnellhefter von

Zeit zu Zeit zu entleeren tind andererseits sie

als Aktenstück weiterverwenden zu können.

Auf die Ablegemappen ist derselbe Text mit

entsprechender Zeit, wie beim Aktenstück

selbst, aufzuschreiben.

Die Ordnung im Archiv erfolgt nach den

Aktennummern.

Beispiel: 1. Fach Nr. 1— 25

2
„ „26-50

3.
„ „

51- 75

4.
„ „

76 -100 usw.

Wenn man die Aktenführung so oder in ähn¬

licher Weise einrichtete, wäre es jedem ein¬

zelnen Angestellten möglich, sofort die ver¬

schiedenen Schriftstücke zu finden und viel Zeit

würde dadurch erspart.

Verwaltung.
Die Sozialversicherung als soziale Belastung

und das Ausland. Aus den Kreisen der deut¬
schen Wirtschaft, insbesondere vom Reichsver¬
band der deutschen Industrie, ist über die soziale

Belastung Kritik geübt worden. An Hand eines

umfangreichen Zahlenmaterials wird zu be¬
weisen versucht, daß die deutsche Wirtschaft
die hohen sozialen Lasten nicht mehr tragen
kann und ein Abbau dringend notwendig er¬

scheint. In einer Eingabe an die Reichsregie¬
rung wird von den Unternehmerverbänden der

Vorschlag gemacht, das Reichsarbeitsministe-
rhim dem Reichswirtschnftsministerium zu unter-

stellen, damit der sozialen Gesetzgebung ein

gl wisser Einhalt geboten wird. Es soll nicht
verkannt werden, daß die sozialen Lasten, ge¬
messen nach den Verhältnissen der Vorkriegs¬
zeit, gestiegen sind. Doch der Beweis det
Zi hlen über die soziale Belastung wird solange
nicht wirken können, solange nicht bewiesen
ist, in welcher Höhe die Ausgaben für die So¬

zialversicherung zum Gesamtumsatz der deut¬
schen Wirtschaft stehen. Ein geeigneter Weg,
wir ein Abbau der sozialen Lasten erfolg
könne, ist nicht vorgeschlagen; er könnte doch

nur durch Verminderung der sozialen Leistun-
n herbeigeführt werden. Ob dies von c:

Kreisen verantwortet werden kann, die über die
hohe soziale Belastung der deutschen Wirt¬
schaft kritisieren, bleibt eine offene Frage. Ge¬
wiß, die deutsche Sozialversicherung marschiert
an der Spitze der Sozialversicherung d< r ganzen
W elt. Das darf aber kein Grund sein, dtn Ab-
bau der Sozialfürsorge damit zu begründen.
A« ch andere Kulturstaaten müssen sich mit dem

Ausbau der Sozialgesetzgebung beschäftigen.
In Frankreich ist es ein wichtiger Punkt des

Programms einer Partei, daß die Sozialversiche¬

rung nach dem deutschen Muster eingeführt
wird. In der Schweiz bestehen wohl Kranken¬

kassen, die aber in bezug auf ihre Organisation
mit den deutschen Krankenkassen nicht zu ver¬

gleichen sind. Da die Leistungen der Kranken¬
kassen der Schweiz bei weitem nicht an die

Deutschlands heranreichen, müssen vom Staat

Mittel aufgebracht werden, um Volkskrank¬
heiten zu bekämpfen. Zur Bekämpfung der

Tuberkulosesterblichkeit, die in der Schweiz im

Jahre 1921 noch 16,4 bei 10 000 gegen 13,7 im

selben Jahre in Deutschland (!) betrug, hat der

Schweizerische Bundesrat der eidgenössischen
Bundesversammlung den Entvvurt eines Ge¬

setzes zur Bekämpfung der Tuberkulose zu¬

gehen lassen. In diesem Entwurf ist besonders

vorgesehen, daß der Bund Beihilfen an die

Kantone, Gemeinden, privaten Anstalten, di»k

Krankenversicherungskassen, also an die eigent¬
lichen Träger für die Bekämpfungsmaßnahmen
der Tuberkulose, gewährt. Der Bund kann den

anerkannten Krankenkassen, die nach ihren

statutarischen Bestimmungen tuberkulösen

kranken Mitgliedern für Behandlung und Pflege
über die gesetzlichen Pflichtleistungen hinaus-

Ei hende Zuschüsse gewähren, besondere Bei¬
hilfen geben. Die fährlichen Ausgaben hierfür

hat man auf W* Millionen Franken geschätzt,
während bisher nur \% Millionen Franken tüi

die Bekämpfung der Tuberkulose ausgegeben
worden sind. Japan hat d\e weitaus größte
Kindersterblichkeit der Welt. Wählend in Eng-
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land und anderen Ländern auf je 1000 Kinder

etwa 50 Tcrdi stalle fallen, kommen in Japan auf

1000 Säugling,- 150 bis «n Todesfalle. Das

japai ische Innenministerium versucht deshalb,
durch geeigi etc Maßnahmen die Kindersterb¬

lichkeit zu mindern. Di*- Kosten hierfüi be-

lnu sich auf etwa 3 Millionen Yen* Die fran¬

sische Ri giei ung wandte ihr besond* res Augen¬
merk auf die Ausgestaltung d s Mutten hutzes.

Es liegt dem Senat ein Gesetzentwurf /or, wo¬

nach minderbemittelten und unehelich* i Schwan¬

ren kostenlose Entbindung bzw. erl >rderliche

Pflege nach dei Entbindung bis zur Wiederauf¬

nahme einer Tätigkeit gewährt werden soll.

Alle diese Maßnahmen der Regierungen
anderer Länder zeigen den Mangel einer So¬

zial Versicherung, wie sie Deutschland besitzt.

Werden auch von diesen Regierungen einzelne

Maßnahmen, wie z. B. gegen die Bekämpfung
der Tuberkulose und der Kindersterblichkeit,

getroffen, so bleiben sie doch nur Stückwerk

und werden die Wirkung nicht haben, die das

deutsche Volk aus der deutschen Sozialver¬

sicherung hat Der Streit um die sozialen Lasten

sollte ruhen, weil die Sozialversicherung nicht

nur vom Standpunkt des einzelnen, sondern von

dem Gesichtspunkt aus betrachtet werden muß,
daß der einzelne dem Ganzen dienen muß.

Rechtsprechung.
Zur Auslegung des Wortes „Dienstjahre" im

§ 20 des Reu hskn.ippschültsgrset/es. Auszug

aus dem 1 h teil des Reichsversicherungsamts!
Knappschaftsamt, vom 16. Oktober 1925 —

II a Kn. 297 '25 \ — Grund e : Gegen das

irorbezeichnete Urteil, auf dessen Inhalt Bezug
genommen wird, hat der Kläger reditzeitig die

Revision eingelegt mit dem Antrag, unter Auf¬

hebung der angefochtenen Entscheidung ihm
dh Altersrente zuzuerkennen-

Der Reiehsknappschaftsverein hat die Zu¬

rückweisung der Revision beantragt.
Auf die Begründung dieser Anträge in den

Schriftsätzen der Parteien wird Bezug ge¬

nommen.

Der Kläger stützt seine Revision darauf, daß

di Vorinstanz das Wort „Dienstjahre" im

§ 26 fies RKnG. zu Unrecht dahin ausgelegt
habe, dafi damit eine 25jährige Pensionskassen-

mitgliedschaft erfordert werde.
Dem Kläger ist zwar dar in beizutreten, daß

die Frage des Versicherungsfalles, wie sie im

§ 26 geregell ist, von der Präge d» r Berech¬

nung der Höhe dei knappschaftlichen Leistun¬

gen, worüber sich die §§ 23 und 31 ebendort

verhalten, zu trennen ist. Auch bei Billigung
der klägerischen Al nahine, daß „Dienstjahre"
Jahre bergmännischer Arbeil bedeuteten, würde
die in dem Bescheid der Verwaltung d» r Halber-
stftdter Knappschaft vom 25. August 1924 zum

Ausdruck gelangte Auffassung unzutreffend
s» in, diu dann audi einem Mann die Pension

gewährt werden müsse, der Oberhaupt nicht

Mitglied der Kass< gewesen si i Denn abg
sehen davon, dali im § 45 des RKnG. eine

Wartezeit, also Mitgliedbzeit von 36 Monaten
vorgeschrieben ist, bevor Leistungen der Pen¬
sionskasse gewährt werden können, ist die

Invalidenpension nach £ 'JS Abs. 1 gleich der
Summe der (durch Beitragszahlung, also Mit¬
gliedschaft) erdienten Steigerungsbeträge, und
such n .<h § 31 kann eine Teuerungszulage
nur zu einer Invalidei i" nsion im Sinne des

$ 2fi
.

t w< rd< n.

Unzutreffend abei ist die Ann June d» s

P laß die Dienstjahre nach § 26 als
Jahn bi .nischer Arbeit auszulegen seien.
Zwar besteht un gewisser Widerspruch in¬

sofern, tls n. 45 ei Wart*/ von Mit¬
gliedsjahren nach seinem Wortlaut für die Pen¬
sionsleistungen ganz allgemein vorsieht, wäh-
nd im Fall d. s § 26 nach der Auf! rng

des Bi t •

n. der der erkennende Senat zu¬

stimmt, die Leistung, n im Ergebnis erst nach

einer Wartezeit von 25 Mitgliedsjahren ge¬

währt wi rden. Doch dürfte das auch der Be¬

stimmung in § 20 des Entwurfs des Gesetzes

um deswillen entsprechen, weil dort die

satzungsmäßige Feststellung des Dienstalters

ohne jede zeitliche Beschränkung und damit

die Schaffung eines ähnlichen Widerspruchs
mit der sonst geltenden Wartezeit zugelassen
war- Es wird deshalb der § 45 insofern ei..e

sich aus dem Inhalt des § 26 ergebende Be¬

richtigung zu erfahren haben.

Auch ist dem Kläger darin beizupflichten,
daß die Entstehungsgeschichte des § 26 An¬

haltspunkte bietet, die seine Ansicht unter¬

stützen. In dieser Hinsicht ist folgendes fest¬

zustellen:

Nach I 20 des Regierungsentwurfs — Reichs¬

tagsdrucksache Nr. 4394 — (Erste Wahlperiode
1920/22) sollte die Satzung der Pensionskasse

bestimmen können, daß für bestimmte Grup¬
pen von Mitgliedern „nach Zurücklegung eines

bestimmten Lebens- und Dienstalters-' auf An¬

trag die Berufsunfähigkeit angenommen werden

müsse, sobald und solange die Mitglieder ihre

Berufsarbeit aufgäben und keine gleichwertige
Lohnarbeit verrichteten. Was als Dienstalter

im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen war,

läßt sich aus der Begründung des Entwurfs

selbst nicht ersehen. Die Alterspension war

nach dieser (Seite 45 ff.) keine Altersrente im

gesetzlichen Sinn, sondern eine Abart der

Invalidenpension, bei der gleichfalls der —

hier vermutete — Eintritt der Berufsunfähigkeit
und nicht etwa das Erreichen eines bestimmten

Lebens- und Dienstalters den Versicherungs-
fall bildet.

Dieser § 20 hat in den Beratungen des So¬

zialpolitischcn Ausschusses des vorläufigen
Reichswirtschaftsrats (Drucksache Nr. 291,
1920/2% Seite 3) zunächst die Fassung erhalten,
daß Berufsunfähigkeit auf Antrag auch dann an¬

zunehmen sei, wenn der Versicherte 50 Lebens¬

jahre und außerdem „25 Dienstjahre in der

Fensionskasse" zurückgelegt habe, sofern und

solange er keine gleichwertige Lohnarbeit ver¬

richte. Weshalb diese Fassung gewählt worden

ist, läßt sich aus dem Bericht des Ausschusses

nicht entnehmen. In der zweiten Beratung des

Ausschusses — nach Zurückverweisung seitens

des Plenums wurde eine Vermittlungs¬

fassung angenommen (Drucksache Nr. 300,
1920 22, Seiten 3, 6), die die Fassung des Re¬

gierungs» ntwurfs mit dem Beschluß erster Le¬

sung vereinigte. $ 20 Abs. 1 nannte danach
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wiederum das „Dienstalter", § 20 Abs. 2 da-

gegen die „Dienstjähre in der Pensionskasse".

Bei den Beratungen des Ausschusses für so¬

zial« Angelegenheiten des Reichstags (Druck¬

sache Ni. 5908, Erste Wahlperiode 1920 22,

Seite' 15 tf) wurde der Antrag Nr. 460 Ziffer 4,

wonach Berufsunfähigkeit auf Antrag auch als

vor! anden anzusehen sei, wenn der Antrag¬

steller das 50. Lebensjahr vollendet und „25

Dienstjahre" zurückgelegt habe, und der ähn¬

lich lautende Antrag Nr. 473 Ziffer 1 gestellt,
wonach „25 Dienstjahre in der Pensionskasse"

zurückgelegt sein sollten« Eine zu dem ersten

Antrag beantragte Ergänzung Nr. 636 wollte

hinter dem Wort „Dienstjähre" einschalten

„unter Tage". In der Beratung wurde von

einem Abgeordneten angeführt, daß das durch¬

schnittliche Lebensalter der Bergarbeiter ein

niedrigeres sei wie das anderer Arbeiterkreise.

Die Arbeitskraft werde stärker und schneller

abgenützt. Ein anderer Abgeordneter wies

darauf hin, daß der Antrag Nr. 460 den Vor¬

zug vor dem Antrag Nr. 473 verdiene, weil in

dem letzteren von den Dienstjahren „in der

Pensionskasse" die Rede sei. Ob in der wei¬

teren Debatte Erörterungen über diesen Punkt

stattgefunden haben, ist aus dem Bericht des

A\isschusses nicht zu entnehmen. Ein Regie-
nmgsvertreter führte lediglich aus, beiden An¬

träten lägen die Verhältnisse des Allgemeinen
Knappschaftsvereins zu Bochum zugrunde.
Das durchschnittliche Lebensalter und Dienst¬

alter sei in vielen Bezirken höher als das in

Bochum. Er und ein anderer Regierungsver-
treter wandten sich im übrigen gegen eine

Gleichbehandlung aller auf Bergwerken be¬

schäftigten Personen. Ein großer Teil von ihnen

sei nicht unter Tage tätig. Bei der Abstim¬

mung erster Lesung wurde der Regierungs-
entwurf als Abs. 1 und der Antrag Nr. 460

Zifl -r 4 als Abs. 2 des § 20 angenommen. Der

Xntrag Nr 473 Ziffer 1 war damit erledigt. In

der zweiten Lesung (Seite 17) wurde der Antrag
Nr. (>7S gestellt, dem § 20 einen Wortlaut zu

geben, der im wesentlichen dem des § 26

Satz 1 des Gesetzes entspricht. Dieser Antrag
wurde angenommen« Ob und welche Erörte¬

rungen über dessen Inhalt in der hier streitigen
Hinsicht stattgefunden haben, ergibt der Be¬
richt iiicht. Gleiches gilt für die dritte Lesung
(Seite 18), in der dem § 20 die heutige Fassung

j- ben wurd< .

Gelegentlich der zweiten Beratung des Ent-

wurfs im Plenum des Reichstags (Sitzung vom

II. 12. Juni 1023, Stenographische Berichte

ite 11273 ff.) bemerkte der Reichsarbeits¬
minister in seiner Einführungsrede (Seite 11 274),
dafi die Beschlüsse des Ausschusses für soziale

Angele genheiten Ober die Einführung einer in

ihren Vorbedingungen allerdings begrenzten
Altersri nte alten wünschen der Bergleute ent¬

sprächen, er dürfe jedoch wiederholen, worauf
auch si on im Ausschuß hingewiesen sei, daß

( d*- Leistung als notwendige Kehrseite natür¬

lich den Beitrag habe. Jede Erweiterung der

s ungen müsse sich also in dtr Beitrags-
I tng auswirken. Der Abgeordnete Janschek

fründete die* Alterspension damit (Seite
11277), dafi man demjenigen, der „25 Jahre- lai

Grubenarbeiten*4 verrichtet habe*, nach den gan-
z< n Umständen, unter denen diese Arbeit ver¬

richtet worden sei, das Recht auf Pensionierung
gewähren müsse, auch wenn die Aerzte noch

nicht glaubten, bei ihm Berufsunfähigkeit fest¬

stellen zu können. Lediglich die Einschrän¬

kung sei zu treffen, daß eine Bewilligung der

Pension erst erfolgen könne, wenn der Arbeiter

50 Jahre alt geworden sei. Er und seine

Freunde hätten die Alterspension unter diesen

Umständen dann generell für alle haben wollen.

Die Widerstände seien jedoch so groß ge¬

wesen, daß man hier einen Ausweg habe su¬

chen müssen, der dann in dem Erfordernis

15jähriger wesentlicher bergmännischer Arbeit

gefunden worden sei. In der Debatte wies der

Abgeordnete Winnefeld (Seite 11282) zu § 20

(26) darauf hin, daß unter Berücksichtigung der

Zahlen einer ihm vorliegenden Statistik von

15 preußischen Knappschaftsvereinen über das

Lebens- und Dienstalter der Arbeiter (der
Plessensche Knappschaftsverein habe ein durch¬

schnittliches Lebensalter von 45,4 und ein

durchschnittliches Dienstalter von 17,8, der

Bochumer Knappschaftsverein ein durchschnitt¬

liches Lebensalter von 47,2 und ein durch¬

schnittliches Dienstalter von 22,6 Jahren), man

es auf den ersten Blick für gerechtfertigt halten

müsse für die Bergarbeiter, wenn sie das 50.

Lebensjahr erreicht und „25 Dienstjahre'4 zu¬

rückgelegt hätten, das Recht auf Berufsinva¬

lidität gesetzlich festzulegen, zumal man in den

nächsten Jahren mit einer starken Forcierung
des Bergbaues und damit einer Zunahme der

Taufen rechnen müsse. Der Abgeordnete
Schwarzer (Seite 11287) begrüßte den § 20 (26)
mit Rücksicht darauf, daß danach die Arbeiter,
die „25 Jahre lang im bergmännischen Betriebe

vorwiegend bergmännische Arbeit4- geleistet
hätten, Anspruch auf Pension und Altersver¬

sorgung besäßen. Für die, die das Tageslicht
entbehren müßten, die vielfach mit einem Fuß

am Grabesrand stünden, müsse mehr und

besser gesorgt werden, als vielleicht für andere.

Der Abgeordnete Leopold (Seite 11292) be¬

merkte, daß man jedem Arbeiter, der „25
Dienstjahre unter Tage*' beschäftigt gewesen

sei, einen ruhigen, sorgenfreien Lebensabend

werde gönnen dürfen. Der Abgeordnete Mal¬

zahn (Seite 11 295) endlich wies darauf hin, daß

ein großer Prozentsatz der Bergarbeiter bereits

mit 15 Jahren in die Gruben komme und nach

einer „Bergearbeit von 30 Jahren" Gesundheit

und Arbeitskraft eingebüßt habe. Das Lebens¬

alter für den Bezug der Rente» müsse deshalb

auf 45 Jahre» herabgesetzt werden. Der § 20

(26) ist dann in de»r Fassung des Ausschusses

am 12. Juni 1023 (Seite 11299) angenommen
worden.

Dieser Gang der parlamentarischen Ver¬

handlung spricht für die» Ansicht des Klägers.
Es ist jedoch festzustellen, daß zur Frage eht

Pensionskassenmitglh dschaft nicht ausd ück-

lich Stellung genommen worden ist und daß in

der späteren Lassung des Entwurfs und der

Fassung des Gesetzes das Wort „Dienstjahi
im Anschluß an die- Fassung des Regierungs¬
entwurfs — „Dienstalter" — beibehalten wor¬

den is Dieser Ausdruck Dienstalter war, wie*

unterstellt werden kann, im Anschluß an den

Sprachgebrauch gewählt worden, der sich im

Recht der Knappschaftspensionskassen seit

Jahrzehnte n gebildet hat (zu vergleichen Preu-
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ßisches Knappschaftsgesetz vom 19. Juni 1906

17. Juni 1012 (Gesetzessammlung Seite 197 199)

§§ 31, 32 (früher § 172 b. c des Pteufiischen All¬

gemeinen Bergi esetzes vom 24. Juni 1865, Ge¬

setzessammlung Seite 705) - ferner Artikel228

Ai 1 des Bayerischen Berggesetzes vom

13. August 1910 (Gesetz- und Verordnungsblatt

Seit« 5), „Dienstzeit" — und tt 218 Abs.

2 und 220 Abs. 1 des Sächsischen Allgemeinen
Bergge setz« s vom 31. August 1910 (Gesetz-
und Verordnungsblatt Seit- 217), sowie die'

t$ US Abs. 2, 103 Abs. 1, 115 Abs 2 des

Sächsischen Knappschaftsge-setze-s vom 17. Juni

1914 (Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 171)

— „Dienstalter" —. Wie in diesen Gesetzen,

¦o wird auch in den Knappschaft»- Sat zun -

g e n und in der Knappschaft»- S t a t i s t i k

der Ausdruck „Di« nstalter" „Dienstzeit*'^ und

ähnliche im Sinne- der „Pensionskasscn-Dienst-
/?•it" gebraucht Wenn es sich dabei auch zum

Teil um Bestimmtingen, die* lediglich die Be¬

rechnung der knappschaftlichen Leistungen
und die Ueberleitung erworbener Reichte in

andere Knappschaften (§§ 28, 51 des Reichs-

knappschaftsgesetze% Artikel 29 des Ein-

fQhrungagesetzes zum Reichsknappschafts¬
gesetz) gehandelt hat, so kann doch auch bei

Anlegung des I X des Reichsknappschafts-
gesetzes nicht unberücksichtigt bleiben, daß im

Recht der Knappse hattspe-nsionskassen für die

gröle* n Teile des Reichsgebiets mit den Wor-

ten Dienstalter! Dienstzeit der Sinn der Zu-

gehörigkeit zu einer Knappschaftspenskmskasse
verbunden worden ist.

Wenn deshalb schon hiernach das Wort

Dienstjahre des $ 26 im gleichen Sinn zu ve-r-

stehen ist s«> ergibt sich die gleiche* Folgerung
mit Notwendigkeit aus ehr Erwägung, daß die

Wenn- „erdiente Steigerungsbeträge", Dienst¬
alter**, „Dienstzeit" unn „Dienst jähre" in den

fjif 28, 31 des Reichsknappschtfftsgesetzes und

Artikel 29 des Einführungsgesetzes zum Reichs¬

knappschaftsgesetz elie Mitgliedschaft zu einer

Knappst haftspensionskasse nach dem Inhalt

dieser Bestimmungen voraussetzen. $ 26 ist

mit auch nach seinem Zusammenhang mit
den 1>< zeichneten Gesetzesvorschriften dahin

auszulegen, dafi eine Voraussetzung des Ver-
siche-rungsfalls die« Zurücklegung von 25 P«»n-

sionskassenjahnn ist. Dies um so mehr, als

das Reichsknappschaftsgesetz wie schon seither
einzelne Landesgesetze nach den tt 19. 20 von

einer Zwangsmitgliedschaft der für die Ver¬

sicherung in Frage kommenden Pe rsonen aus¬

geht und also insofern die Tätigkeit dieser
Persone-n mit ihrer Kassenmitgliedschaft tat¬
sächlich zusammenfällt.

Für die Auslegung einer gesetzlichen Vor¬
schriit sind nun nach feststehenden Grund¬
sätzen in erster Linie ihr Wortlaut und ihr Zu¬
sammenhang mit dem übrigen Inhalt des Ge¬
setzes maßgebend Auf den Inhalt ehr „Ma¬
terialien \ insbesondere der Begründung und
ehr Kommissionsverhandlungen kann nur Rüek-
sieht genommen werden, wenn ihr Erge-bnis in
dem Gesetze selbst /um Ausdruck gelangt ist

(zu vergleichen untei anderem Entscheidungen
des Reichsgerichts in Zivilsachen. Band 52,
Seite 342, Bond <>2, St ite 291, Band 66, Seite 254,
334, Band f>7, Seite 54, Band SI, Seit 140,
Band 82; Seite 357).

3

Mit diesem als richtig anzuerkennenden

Grundsatz würde sich der erkennende Senat in

Widerspruch setzen, wenn er der oben ein¬

gehend wiedergesehenen Entstehungsgeschichte
des $ 26 — deren Ergebnis im Gesetz nicht

zum Ausdruck gelangt ist — den Vorzug geben
wollte vor dem unzweideutigen Wortlaut und

Zusammenhang des § 26.

Im übrigen mag noch darauf hingewiesen wer¬

den, daß der von dem Reichsarbeitsminister unter

dem 23. Juni 1925 vorgelegte Entwurf eines

Gesetzes jber Abänderung des Reichsknapp¬
schaftsgesetzes dem in § 26 des Reichsknapp-
schaltsgesetzes gebrauchten Ausdruck „Dienst¬
jahn

"

dieselbe- Bedeutung beilegt, wie das

Urteil. Es ergibt sich als zwingend aus dem

Paragraphen dieses Entwurfs und der hierzu

im besonderen Teile der Begründung (Artikel 5)

gesehenen Begründung.
Die Revision \sar deshalb zurückzuweisen.

Grundsätzliche Entscheidungen des Reichs¬

versicherungsamtes. Zu § 165 RVO. Die

in einem Säuglingsheim zur Ausbildung
für den späteren Beruf als sogenannte Säug-
lingspflegeschüierinnen oder Lernschwestern

beschäftigten weiblichen Personen, die auch

mitarbeiten müssen, unterliegen als Lehrlinge
der Krankenversicherungspflicht und sind

nicht vei sicherungsfrei. (Entscheidung des

RVA. vom 3. 10. 25, Amtl. Nachr. 1925, S.326.)

Zu $ 205a R VO. Die Mitgliedschaft eines

Ve rsichr rungspflicht igen bei einer Ersatzkasse

ist auch im Falle des § 2<)5a als Versicherung
auf Cirund der RVO. anzusehen. (Entsch. des

RVA. vom 17. 0. 25, Amtl. Nachr. 1925, S. 324.)
Z if Ü 3 6 3 R V O. Kassenmittel dürfen grund¬

sätzlich für die Einberufung von Versammlun-

gen der Kasse-nmitglieder oder der beteiligten
Arbeitgeber nicht verwendet werden. (Entsch.
des RVA. vom 3. 10. 25, Amtl. Nachr. 1925,
S. 723.)
Z U $ 406 R V O. Zu dem Beschluß des Aus¬

schusses eine r Betriebskrankenkasse, einem

Kassenverbande» beizutreten, ist die Zustimmung
des Arbeitgebers jedenfalls dann nicht er¬

forderlich, wenn eine Aenderung der Kassen¬

satzung, die seiner Zustimmung bedarf, nicht

in Frage kommt. (Entsch. des RVA. vom

11. 9. 25, Amtl. Nachr. 1925, S. 329.)
Zu $ 9 0 9 R V O. Die Eristbestimmung des

$ 0(io Abs. 2 gilt nicht für die erste Festsetzung
ein* r Dauerrente. (Entsch. des RVA. vom

17. 9. 25, Amtl. Nachr. 1925, S. 320.)

Zu § 1 2 2 6 RVO. Ein Angestellter, der beim

Eintritt in die» versicherungspflichtige Beschäfti¬

gung* das Alter von sechzig Jahren schon voll-

e»ndet hat <§ 1 Abs. 3 AVG.), ist nicht invaliden-

veTsiche»rungspflichtig im Sinne des § 1226

Abs. 1 Zilier 4. (Entsch. des RVA. vom

12. 10. 25, Amtl. Nachr. 1925, S. 340.)
Zur erwerbslosen fürsorg e. Das

Versicherungsverhältnis eines von derGemeinde

auf Grund des $ 20 der Verordnung vom 16. Fe¬

bruar 1924 bei der Krankenkasse versicherten

Erwerbslosen endet regelmäßig mit dem Weg-
tall der ErwerbslosenUnterstützung. Die Ab¬

meldung berührt die* Dauer de s Versicherungs-
ve rhaltniss s nicht. (Entsch. des RVA. vom

14. 5. 25, Amtl. Nachr. 1925, S. 325.)

Entscheidungen des Reichs-



kchiedsamtes. In welcher Weise die Aus¬

führung bestimmter Sachleistungen durch die

Kassenärzte erfolgt, kann in dem Arztvertrag

und bei Streit durch die Schiedsinstanzen nur

insoweit geregelt werden, als es sich hierbei um

„ärztliche Behandlung" handelt. Dies ist daher

im Einzelfalle zu prüfen.
Die Feststellung des Bedürfnisses der Zu¬

lassung von Aerzten für die Ausführung von

Sachleistungen, die zur „ärztlichen Behandlung"
gehören, steht dem Vorstand der Krankenkasse

nur nach Maßgabe des geltenden Arztsystems
zu. Unter dem System der freien Arztwahl hat

der Kassenvorstand dieses Recht nicht, soweit

nicht für diesen Teil der ärztlichen Behandlung
etwas Abweichendes im Arztvertrag vorgesehen
ist. (Entsch. des Reichsschiedsamtes vom

2. 10. 25, Amtl. Nachr. 1925, S. 341.)

Angestellte und Beamte.

Was sind Vergütungen aus öffentlichen

Mitteln? Das Besoldungsgesetz bestimmt in

dt*r Ergänzung vom IS. Juni 1923, Art. 2 IV

Abs. 2. daß die Pension von Beamten ruht, so¬

weit ihnen andere Bezüge aus öffentlichen Mit¬

teln zufließen. Dabei ist der Begriff der Ver¬

gütung aus öffentlichen Mitteln streitig gewor¬

den. Insbesondere sind Zweifel darüber auf¬

getaucht, ob auch die Bezüge aus einem Dienst¬

verhältnis bei den Sozialversicherungsträgern
als aus öffentlichen Mitteln gezahlt anzusehen

sind. Das Reichsversorgungsgericht hat am

4. Juni 1925 diese Frage bejaht. Der Entschei¬

dung .st folgende Begründung beigegeben:

„Die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit
des Bescheides, durch den das teilweise Ruhen

der Pension des Klägers angeordnet worden ist,

hängt davon ab, ob die Bezüge des Klägers aus

dem Dienstverhältnis bei dem Knappschafts¬
verein als eine Vergütung, die aus öffentlichen

Mitteln fließt, anzusehen sind. Dabei ist vor

allem zu prüfen, in welchem Sinne die gesetz¬

gebenden Faktoren beim Erlaß dieser Vorschrift

den Begriff der „öffentlichen Mittel" aufgefaßt
wissen wollten. In der amtlichen Begründung
zum Entwurf einer 9. Ergänzung des Besol¬

dungsgesetzes (Drucksachen des Reichstags
1921V 2] Nr. 5897) wird zu Artikel 2 IV des Ent¬

wurfs ausgeführt: Gleichzeitig verschafft der

Entwurf mehr als bisher dem Gedanken der

Versorgungsgesetzgebung Geltung nachdem,
wie auch das Reichsgericht in stündiger Recht¬

sprechung anerkannt hat, der Bezug eines

Diensteinkommens aus öffent¬

lichen Mitteln für öffentlichen

Dienst zustehende Pension kürzen

SO)I Und mU ft. Eine andere Auffassung würde

auch weder der unverkennbaren Absicht des

Gesetzgebers entsprechen, noch auch nur unter

den gegebenen Verhältnissen dem natürlichen

Empfinden Rechnung tragen. Deshalb darf auch

der Begriff „öffentliche Mittel" und „öffentlicher
Dienst" nicht eng ausgelegt werden,
und es ist selbstverständlich, daß z. B. auch die*

Be schaftigung bei den Einrichtungen der Reichs¬

versicherungen bei den Handels-, Landwirt¬

schafts- und Handwerkskammern, den Kranken-

kassen, den Berufsgenossenschaften usw. als

Verwendung im öffentlichen Dienst gelten muß.

gi bend bleibt, ob es sich um öffentliche

I rieh ungen handelt, deren Betriebsmittel ganz
oder zum Teil, wenn auch nicht als reii

ichs-, Landes- oder Gemeindegelder, so doch

ihrer Natur nach als öffentliche Mittel ange¬
sehen werden müssen44. Da nun de^r Wortlaut
des Entwurfs unverändert in den Text de»s Ge-

s übernommen worden ist, muß angenom-
i werden, daß der Gesetzgeber sich die in

der Begründung gegebene Auslegung des Be¬

griffs der öffentlichen Mittel zu eigen gemacht
hat. Zu den Einrichtungen der

R e i c h s v er si c h e r u n g e n
,
von denen

allerdings nur die Krankenkassen

und Berufsgenossenschaften aus¬

drücklich angeführt sind, gehört
aber auch der durch das Reichs¬

knappschaftsgesetz vom 23. Juli 1923

(RGBl. I Seite 431) geschaffene Reiehs¬

knappschaftsverein (§ 4 des Reichs¬

knappschaftsgesetzes) und die als dessen un¬

selbständige Unterabteilungen bestehenden Be¬

zirksknappschaftsvereine (§ 6 a. a. O.). Denn

der Reiehsknappschaftsverein ist der Träger der

gesetzlichen Pensions-, Kranken-, Invaliden-

und Angestelltenversicherung der in den knapp¬
schaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter

und Angestellten (§ 3 a. a. O.). Die Tätigkeit
des Klägers bei dem Bezirksknappschaftsverein
ist danach also als Beschäftigung im öffentlichen

Dienst, seine Bezüge aus den Mitteln dieses

Vereins als Vergütung aus öffentlichen Mitteln

anzusehen.

Dem von dem Klüger zur Begründung seiner

gegenteiligen Auffassung angeführten Um¬

stände, daß die Mittel der Knappschaftsvereine
ausschließlich durch Beiträge der beteiligten
Arbeitgeber und Versicherten aufgebracht (§ 83

des Reichsknappschaftsgesetzes) und keine Zu¬

schüsse aus ollgemeinen Reichs-, Staats- oder

Gemeindemitteln geleistet werden, kann dem¬

gegenüber kein entscheidendes Gewicht bei¬

gelegt werden. Denn zunächt handelt es sich

dabei nicht etwa um freiwillige oder durch Ver¬

trag vereinbarte Beitrüge der Beteiligten, son¬

dern Mitgliedschaft und Beitragspflicht beruhen,
wie auch bei den anderen Einrichtungen de>r

Sozialversicherung, auf gesetzlichem Zwang, und

rückständige Beiträge werden wie Gemeinde¬

abgaben im Verwaltungszwangsverfahren bei¬

getrieben (§ HO des Reichsknappschafts¬

gesetzes). Die Mittel werden also tatsächlich

durch eine Art Sonderbesteuerung zu einem be¬

stimmten Zwecke aufgebracht. Es kommt aber

für den Begriff „öffentliche Mittel" auch we¬

niger darauf an, wie die in Frage stehenden
Mittel aufgebracht werden, als darauf, welchen

Zwecken sie zu dienen bestimmt sind. Die

Mittel des Reichsknappschaftsvereins und seiner

Unterabteilungen dienen aber ausschließlich de»r

Erfüllung der Leistungen aus der knappschaft¬
lichen Versicherung, die* unbestreitbar eine Ein¬

richtung des Öffentlichen Rechts ist. Auch aus

dieser Erwägung ergibt sich also, daß die* Mittel

des Reichsknappschaftsvereins und der Bezirks¬

knappschaftsvereine — ebenso wie die der son¬

stigen Träger der Sozialversicherung —, öffent-

M



Mittel im Si: *

e der Ruhegehaltskürzun«*s-
chrtften dei 9. 1 inzung des BesoldungS-

ge sind."

Tarifvertrag und Dienstordnung. Der Streit

um die Anerkennung des Tarifrechts lür die

Krankei kassenai ••Uten geht fort. Er wird in

Z* it von den Aufsichtsbehörden mit er¬

höhtet Heftigkeit geführt. Um so Freulicher

ist 's. daß aie Zahl der Rechtsentscheidungen
h mehrt, die el» in Tarifvertrag den Vorrang

vor dei Dienstordnung zuerkennt. In diesem

Sinne I *

im 21. November 1925 auch d is Y e r-

si< h •• i u mt Züllieh n u entschieden.

i hu! de : .
Ai •_• st« Uten einen Anspruch auf

/ .1 g des Differenzbet tischen tarif¬

lichem und dienstordnungsmabigem Gehalt zu-

•( he n. Di< se Ei 'se heid I mit folgen¬
de : Be ii ft vei sehen:

f9Y r ist bei dei Beklagten llt. Der

zirkst schuß, welcher aui Grund eil

ifli<! [}i bereinkommens zwischen d< m

Hauptverband dei Krankenkassen und dem

/¦ l alverbend de-r Angestellten eingerichtet
ist. hat den Klägei nach Gruppe V der Reichs¬

te sordnung eingestuft. Aul Anweisung
des Versich( gsamtes als Aufsichtsbehörde
hat die beklagte Krankenkasse den Klägei in

Gruppe IV RBO. eingruppiert. Hiergegen
richte! sich die frist- und formgeiecht erhobene

Kl.
,

• I i s.

Es w i v. ie q i m heben zu .

ntscheiden:

Maßgebend tur das Angestelltenverhältnis des

Klägers /ur Beklagten ist des Tarifvertrag lür

die Angestellten und Hilfsarbeiter der Kranken¬

kassen zwischen dem Hauptverband deutscher

Krankenkassen e-, \
.,

Sit/ Dresden, und dem

Zentralverband ehr Angestellten (Berlin) venu

I. April 1924. Aul Grund dei Zun r i Abs. 1

dieses farif\ * richtet sieh die Besoldung
des h s nach dem bezirklichen Ueberein-

zwischen dem Provinziah rbandBerlin-
des Hauptverbandes deutscher

Kranke V. in Rathenow 1 de m Zen-

Iverl 1 dei Ai gestellten, ( tu Brandenbui

I' Ziffei t> der bezirklichen Ve einbarun-

gen . : I B« zirkstaril Ausschuß hat den

in ( ii ;,i>]>'* V ein] ft, s* ii ¦ Entse hei-
d lej ist 'Ml. .li

Ob die tatsächlichen Voraussetzungen, die

der BezirkstarifatlSSchufi seiner Entscheidung

zugrunde» gelegt hat, im vorliegenden Lalle ge¬

geben waren, unterlag nicht der Nachprüfung
in diesem Verfahren* Ebenso mußten die von

dem Versicherungsamte und den anderen Auf¬

sie htsbehörden ehr Krankenkasse gegen die Ein-

gruppierung des Klägers geltend gernachten Be¬

denken tatsächlicher Art hier unbeachtlich

bleiben. Da der Beschlußausschuß lediglich das

rechtliche Verhältnis der Parteien zueinander zu

prüfen hatte. Aus dem Gesagten ergibt sich,

d ß dem Klügei ein Rechtsanspruch auf Zah¬

lung dei Bezüge dei Gruppe V zusteht.

G» gen die-se* Entsche idung ist innerhalb eines

Monats nach der Zustellung die' Beschwerde an

das Oberversicherungsarnt in Frankfurt (Oder)
zulässig."
Die Begründung ist kurz und schlüssig. Das

Versicherungsamt erkennt ohne Bedenken an,

dafi tur das Angestelltenverhaltnis des Klagers
zu seiner Kasse dei Tarifvertrag maß¬

gebend ist. Dai aus folgert das Versiehe-

rungsamt zutreffend seine sachliche Unzustän¬

digkeit in dei Frage der Eingruppierung. Denn:

Ist der larifvertiag iür die Kasse und ihre» An¬

gestellten verbindlich, dann ist es auch seine

Bestimmung über die Entscheidung von Strei¬

tigkeiten über die Anwendung dieses i aritver-

trages durch besondere tarifliche Schiedsstellen.

Im vorliegende n Falle hat aber die tarifliche

Schiedsst( Ne entschiede n, wie der Kläger ein-

zugruppiei * n ist.

Zutreffend ist auch die Bemerkung des Be¬

schlußausschusses, daß die vom Versicherungs-
amt und den anderen Aufsichtsbehörden der

Kranke nkasse gegen die Eingruppierung gel¬
tend gemachten Bedenken tatsächlicher Art sind

und infolgedessen für eine rechtliche* Be¬

trachtung der Angelegenheit unbeachtlich blei-

b n müssen. In dein streitigen Fall hat u. a. der

preußische Minis: für Volkswohlfahrt, wie

allgemein, eint tariffeindliche Haltung einge¬
nommen.

Es bleibt zu hoffen, daß sich die* Zahl der

Versieh* rungsbehörden mehrt, die* die modernen

arbeitsrechtlichen Grundsätze richtig zu würdi¬

ge n vei st« hei
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Die Sferbekasse

des zentralVerbandes der AngesielMea
Berlin SO 26, Oranienstraße 40-41

ist am 28. Dezember 1925 vom Reichsaufsidi tsrat für Privatversicherung zugelassen
worden und hat am I. Januar 1926 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Auszug ans den Satzungen

Name, Sitz und Zweck.

Die Kasse führt den Namen „Sterbekasse
des Zentralverbandes der Angestellten
zuE>erlin (Versicherungsverein auf Gegen¬

seitigkeit)". Sie hat ihren Sitz in Berlin,

ihr Geschäftsgebiet umfaßt das Deutsche

Reich und das Gebiet der Freien Stadt

Danzig.
Die Sterbekasse ist ein kleinerer Verein

im Sinne des § 53 des Gesetzes über die

privaten Versicherungsuntemehmungen
vom 12. Mai 1901 (RGBl. S. 101 ff.) und

hat den Zweck, nach den Grundsätzen der

Gegenseitigkeit ein Sterbegeld auszu¬

zahlen.

Kreis der Mitglieder.

§4.

In die Sterbekasse können nur Mitglieder
des Zentralverbandes der Angestellten
und deren Ehefrauen aufgenommen
werden, wenn sie

a) das lo. Lebensjahr vollendet und

das 50. Lebensjahr noch nidit über¬

schritten haben,

b) wenn sie geistig und körperlich ge¬

sund sind.

Aufnahme.

§5-
D e Anmeldung zum Beitritt geschieht
beim Vorstand durch eine von dem Auf¬
zunehmenden zu unterzeichnende Bei¬

trittserklärung. Bei der Anmeldung ist ein

amtlicher Altersnachsveis (Geburts- oder

Heiratsurkunde oder dergl.) des Aufzu¬
nehmenden vorzulegen.
Ober die Beitrittserklärung entscheidet der

Vorstand. Er hat zu prüfen, ob die zur

Aufnahme in die Kasse erforderlichen Be¬

dingungen erfüllt sind. Der Vorstand kann

dieBeibringungeines ärztlichenZeugnisses
über die aufzunehmende Person fordern.
Die Kosten der ärztlichen Untersuchung
sind von dem Aufzunehmenden zu tragen.

Im Falle der Ablehnung des Gesuchs ist

derVorstand nicht verpflichtet, die Gründe

mitzuteilen.

Für jedes Mitglied wird als Nachweis der

Mitgliedschaft eine von einem Vorstands¬

mitgliede unterzeichnete Aufnahmeur¬
kunde ausgefertigt. Diese wird bei der

Zahlung des ersten Beitrags ausgehändigt.
Mit ihrer Aushändigung beginnt die Mit¬

gliedschaft.

Eintrittsgeld.

§8-

Jedes neu eintretende Mitglied hat ein

Eintrittsgeld von 1 M. zu entrichten. Auf

Nachversicherung wird eine Gebühr von

0,50 M. erhoben.

Laufende Beitrage.

Die Höhe der einhalbjährlich zu zahlenden

Beiträge beredinet sidi nach dem Eintritts¬

alter und der Höhe der Versicherungs¬

summe. Bei Bestimmung des Eintnttsaltcrs

werden die ersten sechs Monate des ange¬

tretenen Lebensjahres nicht, mehr als sedis

Monate aber als ein volles Jahr gerechnet.

i



An halbjähriidien Beitragt;, bina im vor¬

aus für je 250 M. Sterbeanteil zu zahlen-

Klasse: Eintrittsalter: Beitrag in RM.:

1 bis 25 lahrc 2 —

2 über 25
,.

30
..

2.25

3
..

50
..

35
..

2,75

4
..

35
..

4C
..

3.25

5
..

40
..

45
..

4 —

6
..

45
„

50
..

4.75

Die Beiträge sind jür jedes Halbjahr im

voraus gegen Empfang einer mit dem

Stempel der Kasse unterfertigten und von

einem Vorstandsmitglied unterzeiimeten

Quittung an die vom Vorstand beauftragte
Stelle porto- und kostenfrei zu zahlen. Bei

Zahlung durdi die Post gilt der Postsdiein

als Quittung.

Mitglieder, die aus dem Zentraiverband

der Angestellten ausscheiden, zahlen auf

ihren gesamten Versidierungsbeitrag
einen halbjährlichen Verwaltungskosten-

zusdila^ von 0,50 M.

Beitragsrückgewähr.

§ ic.

Mitglieder, die aus irgendeinem Grunde

aus der Kasse ausscheiden, e: halten nadi

einer Mitgliedschaft von wenigstens drei,

aber nicht mehr als fünf Jahren ein Viertel,

von mehr «Is fünf, aber nidit mehr afa

zehn Jahren zwei Fünftel und bei längerer

Mitgliedschaft die Hälfte der eingezahlten

Beiträge ohne Zinsen zurück. Die Rück¬

zahlung erfolgt erst drei Monate nadi dem

Ausscheiden. Eine Rückvergütigung von

Eintrittsgeldern findet nicht statt.

Leistungen der Sterbekasse.

§11
Die Sterbekasse gewahrt Sterbegeld in

Anteilen von je 250 M. Die höd.st zu¬

lässige Zahl der Anteile bestimmt der

Vorstand mit Genehmigung derAufsichts¬

behörde. Zunädist ist nur die Versicherung

von höchstens vier Anteilen zulässig.

Aufgabe einzelner Anteile gegen Heraus¬

zahlung der entsprechenden Rückgewähr

(§ IC1 ist zulässig.

Wartezeit.

- §13.

Die Auszahlung des versicherten Sterbe¬

geldes erfolgt, wenn das verstorbene Mit¬

glied der Kasse wenigstens zwei volle

Jahre angehört hat, oder wenn es durdi

einen Unfall oder eine akute Krankheit

um das Leben gekommen ist.

Tritt der Tod im ersten Jahre der Mitglied¬

schaft ein, so wird der eingezahlte Be¬

trag zurückgewährt; bei Tod im zweiten

Jahre der Mitgliedschaft wird die halbe

Versicherungssumme gezahlt.

Empfangsberechtigung.

§16.

Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt

nach erfolgtem Ableben an den Erben oder

an den Inhaber des Aufnahmescheins ohne

Prüfung der Empfangsberechtigung. Bei

cin^etretenenTodesfällen sind vorzulegen:
a) Sterbeurkunde,

b) der Aufnahmeschein,

c) die letzte Beitragsquittung.

Vermögensanlage.

§ 18.

Das Vermögen der Kasse ist gemäß §§ 59,

60 des Gesetzes über die privaten Ver¬

sicherungsunternehmungen anzulegen.so-

weit es nicht zur Bestreitung der laufenden

Ausgaben in baren oder kurzfristigen

Anlagen flüssig zu halten ist.

Aufnahmeformulare durch die Ortsgruppen

des ZdA.


